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Neue Biicher + Medien

Muslime und die Rechtsordnung in der Schweiz

Die Muslime sind die drittgrosste Glaubens-
gemeinschaft in der Schweiz. Die Universitdt
Fribourg hat fiir Behorden, Gerichte, Politiker
und Kirchenverantwortliche ein juristisches
Handbuch zu Fragen zwischen der Religions-
fretheit der Muslime und der Schweizer
Rechtsordnung heraus gegeben.

Etwa 300’000 Muslime und Muslimas le-
ben heute in der Schweiz. Diese grosse
Glaubensgemeinschaft wirft 1m  Zu-
sammenleben einige Fragen auf. Die
Kompatibilitit der Scharia, dem juristi-
schen muslimischen Recht, und des hei-
mischen Staatsrechts ist nicht immer ge-
geben.

So hat es das Kopftuch der Muslimas
in Europa zu einiger Bertithmtheit ge-
bracht. Welche Midchen und Frauen
difen es wann und an welchem Ort
tragen? Im Spital, in der Schule, als
Mitarbeiterin einer offentlichen Be-
horde, als Richterin? Diese Frage hat
mittlerweile auch das Bundesgericht
im Fall einer Genfer Lehrerin beschif-
tigt. Das Handbuch erlautert, wie in
diesem  Bereich  unterschiedliche
Grundrechte miteinander kollidieren
und welche Urteile bereits vorliegen.
(Der Lehrerin wurde das Kopftuch
nicht erlaubt.)

Im Kapitel Arbeitsrecht wird erliu-
tert, wann ein Arbeitnehmer aus religi-
osen Grunden der Arbeit fern bleiben
darf. Wie es um sein Recht auf Gebets-
zeiten steht und wann er darauf ver-
zichten muss. Dazu kommt der Bereich
der Diskriminierung aus religidsen
Grunden, die in der Schweiz verboten
ist.

Zwischen muslimischem und Schweizer
Ehe-, Erb- und Scheidungsrecht

Nicht zu unterschatzen ist auch der
sozialversicherungsrechtliche Bereich.
Welche Rechte hat etwa eine Witwe, de-
ren Mann nach der Scharia rechtsgultig
mit mehreren Frauen gleichzeitig
verheiratet war? Stehen allen seinen
Frauen AHV- und Pensionskassen-Ren-
ten zu? Wie steht es juristisch im Be-
reich der interreligiosen Ehen? Hier
spielen Fragen des unterschiedlichen
Erb- oder Scheidungsrechts eine Rolle.
Und wie soll das Schweizer Staatsrecht
damit umgehen, dass im Islam die Ho-
mosexualitit als Unzucht gilt, bei uns
aber eine entsprechende Person ak-
zeptiert wird und nicht diskriminiert
werden darf. Gerade dieser Beitrag
zeigt, dass die sogenannten allgemei-
nen Menschenrechte stark kulturell be-
dingt sind.

Im Bereich der Bestattung kommt es
ebenfalls immer wieder zu Spannun-
gen. Hier werden die Regeln des Islam,
der zum Beispiel keine Aufhebung der
Graber erlaubt, erlautert und die Méog-
lichkeiten fiir eine Beerdigung in der
Schweiz. Den Bedingungen fir den Bau
einer Moschee sowie deren Nutzung ist
ein eigenes Kapitel gewidmet.

Die Verfasser der Artikel setzen sich
daftir ein, dass Muslime unter Wahrung
ihrer religiosen Identitit hier in der
Schweiz leben koénnen. Sie fordern
aber auch die Akzeptanz unserer Ge-
setzgebung ein. Das Buch ist ein grund-
lich recherchierter und differenzierter
Beitrag zur Suche nach Losungen fir
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neue juristische Probleme. Es wurde
von Muslimen und Nichtmuslimen ge-
schrieben und enthilt teils kontoverse
Kapitel in deutscher und franzosischer
Sprache.

Christiane Faschon

Titel: René Pahud Mortages/Erwin Tanner
(Hrsg): Muslime und die schweizerische
Rechtsordnung, les muselmans et lordre juri-
dique suisse. Universitatsverlag Freiburg,
Schweiz 2002, 650 Seiten.

Preis: Ir. 86.—.

Leitfaden Schweizerische Sozialversicherung

Wer ist versichert und damit bezugsbe-
rechtigt? Welche Leistungen sind mog-
lich? Werden sie ins Ausland ausbe-
zahlt? Welche Beitrage werden mir
abgezogen? Diese und weitere Fragen
werden unter der entsprechenden Sozi-
alversicherung im Leitfaden beantwor-
tet. Dazu werden die Versicherungen in
zwolf Kapitel nach einheitlichem Kon-
zept dargestellt. So findet sich beispiels-
weise die Antwort auf die Frage nach
der Bezugsdauer immer unter Absatz
6.4.

Themen sind etwa die AHV, Pen-
stonskasse, 3. Saule, Invalidenversiche-
rung, Erganzungsleistungen der IV und
AHV, Sozialhilfe und Familienfor-
derung sowie die Arbeitslosenver-
sicherung.

In allen Kapiteln werden die Bestim-
mungen des 2003 in Kraft getretenen
Bundesgetzes tber den «Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts» und
die Bestimmungen des Personenfreizu-
gigkeitsabkommens mit den EU- und
EFTA-Staaten aufgefiihrt und erlautert.
Generell gilt der Stand der Gesetzge-
bung per 31. Mai 2003. Die Arbeitslo-
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senversicherung wird mit der ab Revi-
sion vom Juli gultigen Gesetzesordnung
dargestellt. Auch die im Januar 2004 in
Kraft tretende vierte Revision der Invali-
denversicherung sowie die dazu gehori-
gen Revisionsbestimmungen sind in
dem Band bereits verarbeitet.

Der Leitfaden dient vielen Studieren-
den sowie Fachleuten aus Behoérden
und Sozialversicherungen als Fachbuch.
Deshalb wurden die wichtigsten Passa-
gen zum schnellen Auffinden grau
hinterlegt. Ausserdem wird jedes Kapi-
tel mit Kontrollfragen abgeschlossen. So
kann der eigene Wissensstand tuber-
pruft werden. Das Heft mit den dazu ge-
horigen Losungen wird zusammen mit
dem Leitfaden geliefert.

Titel: Gertrud E. Bollier und Beat Conrad,
Leitfaden Schweizerische Sozialversicherung,
8. tberarbeitete Auflage, Herausgegegeben
vom Verein Ziircher Gemeindeschreiber und
Verwaltungsfachleute, Verlag KDMZ Ziirich
2003, 561 Seiten, ISBN 3-9520712-8-5.
Preis: FR. 95.—.

Bezug: Direkt iiber KDMZ, Riffelsstrasse 32,
8090 Ziirich, E-Mail: www.kdmz.zh.ch



	Neue Bücher + Medien

